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*** 
 

Datum : 10.06.2022 

Amtsgericht / Familiengericht Mosbach 
Hauptstraße 10 
74821 Mosbach 

FAX: +49626187639  
 

 

6F 9/22 beim AG/FG Mosbach 

 

OFFIZIELLE ANTRÄGE AN DAS AMTSGERICHT MOSBACH : 

 

WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN am AG MOS 

zur Aufhebung des Haftverschonungsbeschlusses 
von Hans Friedrich Kurt Hefelmann, 

Abteilungsleiter des Hauptamtes IIb der Kanzlei des Führers, 
hauptverantwortlich für die Organisation und Durchführung der  

Nazi-Euthanasie-Massentötungsaktion T4 

 

 
 

Verteilerliste : 

Gemäß der Absprache in der Gerichtsverhandlung unter 6UF 9/22 vom 

25.04.2022 am AG/FG MOS werden zur Einsparung von Kopieraufwand und -

kosten nach der einfachen Faxmitteilung an das AG/FG MOS selbst jeweils 

mindestens weitere vier Kopien der KV-Eingaben postalisch per Einschreiben an 

das AG/MOS zur jeweiligen Verteilung durch das AG MOS an die 

Verfahrensbeteiligten versandt. 

Die vier Kopien der jeweiligen Exemplare sind dementsprechend zum 

Sortiervorgang durchnummeriert von 1 bis 4 in der oberen rechten Ecke. 

Kopien an Verfahrensbeteiligte : 

• *** 
 
>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<< 

 

 
 

1) ZUSTÄNDIGKEIT UND VERANTWORTLICHKEIT DES AG MOS IN DER 
SACHVERHALTSERMITTLUNG UND SACHVERHALTSAUFKLÄRUNG IN 
DER RECHTSSACHE „HANS HEFELMANN“  
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2) GERICHTLICH EINZUHOLENDE STELLUNGNAHMEN ALLER 
edge://settings/profiles 

3) VERFAHRENSBETEILIGTEN IN DER “RECHTSSACHE HANS 
HEFELMANN,“ INKLUSIVE FACHSTELLEN UNTER 6F 9/22 
 

4) BEGRÜNDUNG UND GLAUBHAFTMACHUNG:  

a. Beispiele frei verfügbarer Literatur und Medien 
 

5) VERÖFFENTLICHUNG AUF DEN INTERNET-SEITEN DES AG MOS IN DER 
RECHTSSACHE „HANS HEFELMANN“ 
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1) ZUSTÄNDIGKEIT UND VERANTWORTLICHKEIT DES AG MOS IN DER 
SACHVERHALTSERMITTLUNG UND SACHVERHALTSAUFKLÄRUNG IN DER 
RECHTSSACHE „HANS HEFELMANN“ 

 

Das Amtsgericht Mosbach kann sich im hiermit offiziell beantragten Verfahren vom 
10.06.2022 unter 6 F 9/22 in der Rechtssache „HANS HEFELMANN“ nicht aus der 
Verantwortung stehlen und dabei auf eine Argumentation zurück ziehen, dass das AG 
MOS als Teil der BRD-Justiz angeblich nicht zuständig und nicht verpflichtet sei zur 
Sachverhaltsermittlung und Sachverhaltsaufklärung in der Rechtssache „HANS 
HEFELMANN.“ Das AG MOS als Teil der BRD-Justiz ist verantwortlich und eindeutig 
zuständig in der Rechtsnachfolge zum Deutschen Reich unter dem Nazi-Terrorregime. 

 

Das AG MOS ist demnach eindeutig rechtlich, sachlich und fachlich zuständig für die 
hier anhängige Rechtssache „HANS HEFELMANN“ beim Amtsgericht Mosbach. 

 

Gemäß und analog der Aufhebung des Reichstagsbrandurteils vom 
23. Dezember 1933, das dann im Wiederaufnahmeverfahren in 2007 vollständig 
aufgehoben wurde, wird hiermit der offizielle Antrag an das AG MOS unter 6F 9/22 
vom 10.06.2022 zur Eröffnung des WIEDERAUFNAHMEVERFAHRENS am AG MOS 
zur Aufhebung des Haftverschonungsbeschlusses von HANS HEFELMANN, der 
nachweisbar öffentlich hauptverantwortlich für die zentrale und dezentrale Nazi-
Euthanasie-Massentötungsaktion T4 ist, eingereicht.  

 

Das AG MOS ist demnach eindeutig rechtlich, sachlich und fachlich zuständig für die 
hier anhängige Rechtssache „HANS HEFELMANN“ beim Amtsgericht Mosbach. 

 

Nach Ansicht des *** Antragstellers in 6F 9/22 hätte HANS HEFELMANN niemals 
Haftverschonung gewährt werden dürfen. Das AG MOS ist verpflichtet, diese 
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Sachverhalte sowie die in der Begründung und Glaubhaftmachung angeführten 
Sachverhalte vollständig zu ermitteln, zu überprüfen und öffentlich aufzuklären. 

 

Die zentrale Nazi-Euthanasie-Massentötungsaktion T4 mit dem Einsatz von 
Gaskammern zur Massentötung der im Nazi-Jargon sogenannten lebensunwerten 
Ballastexistenzen von Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder 
Behinderungen in zentralen Tötungsanstalten, deren Leichen nach der Vergasung 
verbrannt wurden, gilt als Testphase und Vorbereitung einer industriellen 
Verfahrenstechnik und von Prozessabläufen für den dann folgenden industriell 
organisierten Massenmord an Juden in den Nazi-Konzentrations- und 
Vernichtungslagern. Ab September 1941 werden in der dezentralen Phase der T4-
Massentötungsaktion nicht mehr Menschen in zentralen Tötungsanstalten ermordet, 
sondern durch Medikamentenüberdosis, Nahrungsentzug und Vernachlässigung in 
Heimen und Psychiatrien.  

 

Hans Friedrich Kurt Hefelmann war Abteilungsleiter des Hauptamtes IIb der Kanzlei 
des Führers und hauptverantwortlich für die Organisation und Durchführung der Nazi-
Euthanasie-Massentötungsaktion T4. Hans Hefelmanns Dienststelle Amt IIb hat für die 
Organisation der Kinder-„Euthanasie“ einen „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen 
Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden“ gegründet und war zudem 
an der Organisation der Erwachsenen-„Euthanasie“ maßgeblich beteiligt. Hans 
Hefelmann hat auch am Entwurf eines „Euthanasie“-Gesetzes mitgewirkt. 

 

Generalstaatsanwalt Fritz Bauer warf 1964 Hans Hefelmann in der 833 Seiten 
umfassenden Gesamtanklageschrift zur Kategorie Nazi-Schreibtischtäter vor, 
„heimtückisch, grausam und mit Überlegung mindestens 70000 Erwachsene und 
mindestens 5000 Kinder getötet zu haben.“ Während dem eingeleiteten 
strafrechtlichen Verfahren gegen Hans Hefelmann wurde diesem eine angeblich 
minimale Lebenserwartung von nur noch zwei Jahren prognostiziert. Hans Hefelmann 
lebte dann aber noch weitere 22 Jahre damit von juristischer 
Verantwortungsübernahme für seine Tätigkeit im nationalsozialistischen Deutschen 
Reich unbelästigt bis zu seinem Lebensabend in München, wo er dort 1986 verstarb. 
Dieser Vorgang, über medizinische Gutachten eine Haftverschonung wegen 
Haftunfähigkeit von angeklagten NS-Tätern zu erwirken, ist eine in der Geschichte der 
BRD-Justiz mehrfach zu beobachtende Methode in Verfahren gegen NS-Unrecht und 
NS-Verbrechen. 

 

Eben genau dieser Haftverschonungsbeschluss von Hans Hefelmann bzw. die 
entsprechende deutsche Behördenanordnung ist hier nunmehr durch das hier 
angerufene Amtsgericht Mosbach im beantragten Wiederaufnahmeverfahren vom 
10.06.2022 unter 6F 9/22 aufzuheben. 
 
Das Gericht selbst ist von Amtswegen zur umfassenden Sachverhaltsermittlung und -
aufklärung nach § 26 FamFG, § 27 FamFG, § 44 FamFG, § 138 ZPO verpflichtet, um 
möglichst eine Verletzung der Ansprüche auf rechtliches Gehör und faires Verfahren 
nach § 10 AEMR, § 6 EMRK, § 103 Abs. 1 GG sowie auf die Achtung des 
Familienlebens nach § 8 EMRK sowie auf das Recht auf Meinungsfreiheit § 19 AEMR, 
§ 11 EMRK, § 5 GG sowie auf das Recht auf Diskriminierungsverbot § 14 EMRK 
auszuschließen. 
 
>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<< 
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2) GERICHTLICH EINZUHOLENDE STELLUNGNAHMEN ALLER 
VERFAHRENSBETEILIGTEN IN DER “RECHTSSACHE HANS HEFELMANN,“ 
INKLUSIVE FACHSTELLEN UNTER 6F 9/22 

 
Dem Amtsgericht Mosbach wird hiermit aufgegeben von allen 
Verfahrensbeteiligten inklusive der involvierten Fachstellen (JA NOK und 
Verfahrensbeistandsschaft) offizielle Stellungnahmen in der hier anhängigen 
Rechtssache „HANS HEFELMANN“ ordnungsgemäß und vollständig einzuholen. 
Zu diesen Personen bei der involvierten Fachstelle Jugendamt NOK BCH und MOS 
zählen sowohl die konkret jeweiligen fallverantwortlichen ASD-Sozialarbeiterinnen, die 
in der jeweiligen kollegialen Fachberatung involvierten ASD-Mitarbeiter*innen sowie 
die jeweilige verantwortliche Sachgebiets- und Amtsleitung. 
 

Des Weiteren wird beim AG MOS beantragt, offizielle Stellungnahmen und 
Sachvorträge der hier involvierten Fachstellen u.a. zu NS-Unrecht und NS-
Verbrechen-Fragestellungen einzuholen :  

• Welche Rolle haben deutsche Jugendämter während der zentralen und 
dezentralen Nazi-Euthanasie-Massentötungsaktion T4 von 1939 bis 1945 
gespielt ?  

• Welche Rolle hatten deutsche Jugendämter bei ihrem Auftrag als deutsche 
Kinder- und Jugendhilfeinstitution in der zentralen und dezentralen 
Massentötung von Kinder und Jugendlichen während der Nazi-Euthanasie-
Aktion T4, insbesondere bei der Nazi-Kinder-Euthanasie? 

• Welche konkreten Widerstandsleistungen von welchen konkreten deutschen 
Jugendämtern hat es gegen die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten 
ab 1933 gegeben ?  

• Welche konkreten deutschen Jugendamtsmitarbeiter haben sich damals wann, 
wie, wo nachweisbar öffentlich gegen die Nazi-Ideologie-Vorgaben der 
erbbiologischen und rassehygienischen Ausleseverfahren in ihrer Arbeit 
geäußert und nachweisbar öffentlich Widerstandsleistungen aufgezeigt ? 

• Welche konkreten deutschen Jugendamtsmitarbeiter haben sich damals wann, 
wie, wo nachweisbar öffentlich gegen die Nazi-Ideologie-Vorgaben der 
Zwangsorganisation von Kindern und Jugendlichen in der Hitlerjugend und im 
Bund deutscher Mädel geäußert und Widerstandsleistungen aufgezeigt ? 

• Und welche konkreten deutschen Jugendamtsmitarbeiter haben sich bis heute 
nachweisbar öffentlich ausgesprochen bzw. sprechen sich jetzt und heute 
nachweisbar öffentlich gegen die Rolle der deutschen Jugendamtsinstitution 
während der zentralen und dezentralen Nazi-Euthanasie-Massentötungsaktion 
T4 von 1939 bis 1945 aus ? 
 

Dabei hat das AG MOS in seiner Sachverhaltsermittlungs- und 
Sachverhaltsaufklärungspflicht u.a. zu überprüfen : 
 

• ob und wie und warum ggf. sich die relevanten Verfahrensbeteiligten jeweils 



5  

ihrerseits den hier vorliegend beantragten Verfahren des *** vom 10.06.2022 in 
der Rechtssache „HANS HEFELMANN“ beim AG MOS gegen den 
Nationalsozialismus, gegen NS-Unrecht und gegen NS-Verbrechen unter 
6F 9/22 anschließen ? 
 

• ob und wie und warum und wann ggf. die relevanten Verfahrensbeteiligten 
eigene Verfahren beim AG MOS in der Rechtssache „HANS HEFELMANN,“ 
gegen den Nationalsozialismus, gegen NS-Unrecht und gegen NS-Verbrechen 
unter 6F 9/22 eröffnen ? 
 

• ob und wie und warum ggf. sich die relevanten Verfahrensbeteiligten jeweils 
ihrerseits den hier vorliegend beantragten Verfahren des *** vom 10.06.2022 in 
der Rechtssache „HANS HEFELMANN“ nicht anschließen und sich auch nicht 
in eigens initiierten Verfahren beim AG MOS in der Rechtssache „HANS 
HEFELMANN,“ gegen den Nationalsozialismus, gegen NS-Unrecht und gegen 
NS-Verbrechen unter 6F 9/22 engagieren wollen, d.h. sich demnach nicht 
öffentlich nachweisbar vor dem AG MOS zu Nationalsozialismus, NS-Unrecht 
und NS-Verbrechen äußern wollen ? 

 
>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<< 

 

 
 

 

3) Begründung und Glaubhaftmachung : Beispiele frei verfügbarer Literatur 
und Medien 

 

Lothar Gruchmann: Ein unbequemer Amtsrichter im Dritten Reich – Aus den 
Personalakten des Dr. Lothar Kreyßig. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1984, 
Heft 3; ifz-muenchen.de (PDF; 1,3 MB) 

Wolf Kahl: Lothar Kreyssig – Amtsrichter im Widerstand und Prophet der Versöhnung. 
In: Deutsche Richterzeitung, Jg. 2008, S. 299–302 

Helmut Kramer: Lothar Kreyssig (1898 bis 1986), Richter und Christ im Widerstand. In: 
Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.): Streitbare Juristen. Nomos, Baden-Baden 1989, 
ISBN 3-7890-1580-6, S. 342–354 

Uwe Wesel: Recht, Unrecht und Gerechtigkeit. Von der Weimarer Republik bis heute. 
München 2003, S. 76–79 

Unrecht beim Namen genannt. Gedenken an Lothar Kreyssig am 30. Oktober 1998 
Hrsg. vom Brandenburgischen Oberlandesgericht. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden 1998, ISBN 3-7890-5878-5 

Ernst Klee: „Euthanasie“ im NS-Staat. 11. Auflage. Fischer-Taschenbuch, Frankfurt/M. 
2004, ISBN 3-596-24326-2. 

Ernst Klee: Was sie taten – Was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am 
Kranken- oder Judenmord. 12. Auflage. Fischer-TB, Frankfurt/M. 2004, ISBN 3-596-
24364-5. 

Ernst Klee: Hans Hefelmann. In ders.: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer 
war was vor und nach 1945. Aktualisierte Ausgabe. Fischer-Taschenbuch, Frankfurt 
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am Main 2005, ISBN 3-596-16048-0, S. 43. 

Götz Aly (Hrsg.): Aktion T4 1939–1945. Die „Euthanasie“-Zentrale in der 
Tiergartenstraße 4. Edition Hentrich, Berlin 1989, ISBN 3-926175-66-4. 

Henry Friedlander: Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung. 
Berlin-Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-8270-0265-6. 

LOTHAR KREYSSIG 30. Oktober 1898 - 05. Juli 1986, Quelle Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/biografien/personenverzeichnis/biografie/view-
bio/lothar-kreyssig/ 

Mord an „Kranken" – „Euthanasie" im Nationalsozialismus, , Quelle MrWissen2go 
Geschichte, ZDF Mediathek: 

https://www.zdf.de/funk/mrwissen2go-geschichte-12024/funk-mord-an-kranken--
euthanasie-im-nationalsozialismus-100.html 

 
>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<< 

 

 
 

4) VERÖFFENTLICHUNG AUF DEN INTERNET-SEITEN DES AG MOS IN DER 
RECHTSSACHE „HANS HEFELMANN“ 

 

Der *** Antragsteller erteilt hiermit offiziell die Freigabe des vorliegenden Antrages vom 
10.06.2022 unter 6F 9/22 in der Rechtssache „HANS HEFELMANN.“  Dem 
Amtsgericht Mosbach wird hiermit als offizieller Antrag aufgegeben, die 
anhängige RECHTSSACHE HANS HEFELMANN mit kritischer Dokumentation 
sowie die Falldokumentationen in der hiermit beim AG/FG MOS anhängigen 
Rechtsache „HANS HEFELMANN“ auf den Internet-/bzw. Websites des 
Amtsgericht Mosbach frei zugänglich zu veröffentlichen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

*** 

https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/biografien/personenverzeichnis/biografie/view-bio/lothar-kreyssig/
https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/biografien/personenverzeichnis/biografie/view-bio/lothar-kreyssig/
https://www.zdf.de/funk/mrwissen2go-geschichte-12024/funk-mord-an-kranken--euthanasie-im-nationalsozialismus-100.html
https://www.zdf.de/funk/mrwissen2go-geschichte-12024/funk-mord-an-kranken--euthanasie-im-nationalsozialismus-100.html

